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Erwägungen
E. 35
PKG 2003 186 somit einzig noch die Frage, ob vorliegend ein von einem Teil der Lehre vor- gesehener Ausnahmetatbestand vorliegt. Auch diese Frage ist zu verneinen, zumal nicht gesagt werden kann, bei der Verteilung von 1/3 der Wertschriften handle es sich um einen quantitativ bescheidenen Anteil, noch behauptet werden kann, der Willensvollstrecker habe ein «Aushungern» schwächerer durch potentere Erben verhindern wollen. c) Im Resultat kann somit festgehalten werden, dass der Willens- vollstrecker nicht befugt war, S. die besagten Wertschriften auszuhändigen. Daran ändert auch die Zustimmung der Aufsichtsbehörde nichts. Denn selbstverständlich können durch ihre Zustimmung nicht die gesetzlichen Kompetenzen des Willensvollstreckers erweitert werden. Der Rekurs ist so- mit gutzuheissen und Ziffer 1 der angefochtenen Verfügung ist aufzuheben. PZ 02 127 Verfügung vom 1. April 2003
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